
 

 

Einstellung des Mononukleose-Schnelltests ab 01.10.2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ab dem 01.10.2020 wird die Durchführung des Mononukleose-Schnelltests 
(„Paul-Bunnel-Test“, „Wöllner-Test“) eingestellt.   
  
Der Nachweis der mittels Mononukleose-Schnelltest erfassten heterophilen 
Antikörper ist nicht virusspezifisch und kann – insbesondere bei Kleinkindern – 
falsch negativ ausfallen.  
  
Wir empfehlen zur Diagnostik bei V.a. eine akute EBV-Infektion folgende 
Parameter: Blutbild mit manueller Differenzierung (1x EDTA-Blut); EBV-
Antikörper, ggf. ALAT, ASAT (1 x Serum).   
 
Die mikroskopische Blutbilddifferenzierung, ggf. die ALAT- und ASAT-
Bestimmung erfolgen am Tag der Probeneinsendung, die EBV-Antikörper-
Bestimmung am darauf folgenden Werktag. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. med. Dirk Sühnel 
Facharzt für Laboratoriumsmedizin 

Max Mustermann 
 
 

Leipzig, 09.09.2020 


